
Corona-Sonderregelung WFA Saison 2020/2021  

für Schüler*innen & Jugend  
 
Zu § 18 der Wandersportordnung des Deutschen Kanu-Verbandes 
 
Bedingungen für das Schüler-WFA für die Saison 2020/2021 
 
Das Schüler- Wanderfahrerabzeichen erhält, wer in diesem Kanusportjahr: 

a) im Alter von 7 bis 10 Jahren insgesamt 75 selbst gefahrene Kilometer 
nachweisen kann, 

b) im Alter von 11 bis 12 Jahren insgesamt 125 selbst gefahrene Kilometer 
nachweisen kann. 

Von dieser Gesamtzahl müssen für das Schüler-Wanderfahrerabzeichen in dieser 
Saison keine Gemeinschaftsfahrten zurückgelegt worden sein.  
 

Schüler-Silber 
Das silberne Schüler-Wanderfahrerabzeichen wird in dieser Saison verliehen bei 
erneuter Erfüllung nach Verleihung des bronzenen Abzeichens im Mindestalter von 9 
Jahren und Erreichen einer Gesamtsumme von 300 Kilometern. Es ist ein alters- und 
kanusportspezifischer Ökologiekurs nachzuweisen. Dieser kann auch innerhalb 
der nächsten zwei Jahre (also bis 2023) nachgeholt werden. In diesem Fall wird 
das Abzeichen erst nach Vorlegen des Ökologiekurses verliehen. 
 

Schüler-Gold 
Das goldene Schüler-Wanderfahrerabzeichen wird in dieser Saison verliehen bei 
erneuter Erfüllung nach Verleihung des silbernen Abzeichens im Mindestalter von 11 
Jahren und Erreichen einer Gesamtsumme von 550 Kilometern. 
 
 
Zu § 19 der Wandersportordnung des Deutschen Kanu-Verbandes 
 
Bedingungen für das Jugend-WFA für die Saison 2020/2021 
 
Das Jugend- Wanderfahrerabzeichen erhält, wer in diesem Kanusportjahr: 

a) im Alter von 13 bis 14 Jahren insgesamt 175 selbst gefahrene Kilometer 
nachweisen kann, 

b) im Alter von 15 bis 17 Jahren insgesamt 225 selbst gefahrene Kilometer 
nachweisen kann. 

Von dieser Gesamtzahl müssen für das Schüler-Wanderfahrerabzeichen in dieser 
Saison keine Gemeinschaftsfahrten zurückgelegt worden sein.  
 

Jugend-Silber 
Das silberne Jugend-Wanderfahrerabzeichen wird in dieser Saison verliehen bei 
erneuter Erfüllung nach Verleihung des bronzenen Abzeichens im Mindestalter von 
14 Jahren und Erreichen einer Gesamtsumme von 650 Kilometern. Es ist ein alters- 
und kanusportspezifischer Ökologiekurs nachzuweisen. Dieser kann auch 
innerhalb der nächsten zwei Jahre (also bis 2023) nachgeholt werden. In 
diesem Fall wird das Abzeichen erst nach Vorlegen des Ökologiekurses 
verliehen. 
 



Jugend-Gold 
Das goldene Jugend-Wanderfahrerabzeichen wird in dieser Saison verliehen bei 
erneuter Erfüllung nach Verleihung des silbernen Abzeichens im Mindestalter von 15 
Jahren und Erreichen einer Gesamtsumme von 1.150 Kilometern. Es ist ein 
Sicherheitskurs nach DKV-Richtlinien und ein Erste-Hilfe-Kurs nachzuweisen. 
Ersatzweise für den Sicherheitskurs wird der Nachweis des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens der DLRG in Bronze anerkannt. Diese Nachweise 
können auch innerhalb der nächsten zwei Jahre (also bis 2023) nachgeholt 
werden. In diesem Fall wird das Abzeichen erst nach Vorlegen der geforderten 
Nachweise verliehen. 
 


